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sächlich 803 in Mainz erlassen wurden. Untersuchungen zur Kaiserge-
setzgebung von 802/80370 konzentrieren sich auf das „gewissermaßen
als Programm des kaiserlichen Königtums“71 bezeichnete Kapitular
Nr. 3372. Ohne den zunehmenden Pseudo-Nova im Bereich der Ka-
pitularien gleich ein neues „Erstmals“ hinzufügen zu wollen, sei doch
festgehalten, daß, sollte sich unsere Annahme bestätigen, der An-
fangsphase kaiserlicher Legislative eine noch größere Bedeutung bei-
zumessen wäre, als bislang schon angenommen.

Zwischenbilanz
Wir dürfen ein vorläufiges Resümee ziehen: Der in den Handschriften
ohne sichtbare Zäsuren geschriebene Text des Capitulare pro prae-
senti tribulatione zeigt bei näherem Zusehen erstaunlich klare, fast
symmetrische Strukturen, eine Gliederung in zwei Hauptteile mit drei
Kapiteln à drei Unterkapiteln, von denen zwei inhaltlich vollkommen
miteinander korrespondieren. Überschrift und Schluß runden das
Ganze ab. Zumindest intern erfüllt unser Stück somit das für Kapitu-
larien übliche, bislang vermißte Kriterium der Kapiteleinteilung unge-
achtet fehlender Zahlen, die auch sonst häufig weggelassen sind. Of-

70) Vor allem François Louis GANSHOF, Le programme de gouvernement impé-
rial de Charlemagne, in: «Renovatio Imperii». Atti della giornata internazionale di
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BUCK, „Capitularia imperatoria“. Zur Kaisergesetzgebung Karls des Großen von
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